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Nr. 23 
 

Kommandanten-Dienstversammlung 2026 sowie 33. Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes 
Günzburg e.V. 
 

Einladung zur Kommandanten-Dienstversammlung 2026 sowie zur 33. Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehr-
verbandes Günzburg e.V. am Dienstag, 24. März 2026, 19:30 Uhr in Ursberg, Bräuhaussaal, Klosterbräuhaus 
Ursberg, Dominikus-Ringeisen-Straße 2, 86513 Ursberg. 
 

vorläufige Tagesordnung: 
 

01.   Begrüßung 
02.   Totenehrung 
03.   Grußwort der Gemeinde Ursberg 
04.   Grußwort des Landrates  
05.   Jahresrückblick 2025 sowie Jahresbericht 2025 durch den Kreisbrandrat und Verbandsvorsitzenden 
06.   Bericht der Feuerwehrjugend durch den Kreisjugendwart 
07.   Familie 112 - Information über die Kampagne zur Nachwuchsgewinnung des Bezirkes Schwaben 
08.   Ehrungen und Verabschiedungen von Verbands- und Inspektionsmitgliedern 
09.   Kassenbericht  
10.   Anerkennung Jahres- und Kassenberichts und Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters 
11.   Wünsche, Anfragen und Anträge 
 

Wünsche, Anfragen oder Anträge werden bis 20. März 2026 schriftlich an den Unterzeichner erbeten. 
 

Die Versammlung ist eine Pflichtversammlung für Kommandanten und deren Stellvertreter.  
Die Veranstaltung findet in Uniform statt. 
 
 

Az. 
Günzburg, 18.02.2026 
 

Müller 
Kreisbrandrat 
 

 

Nr. 24 
 

Sprechtage des Landratsamtes Günzburg in Krumbach im März 2026 
 

Das Landratsamt Günzburg hält im März 2026 seine Sprechstunden wie folgt ab: 
 

Schuldnerberatung (Dipl.-Sozialpädagoge (FH) Martin Wiedemann) 
Dienststelle Krumbach, Kreishaus, Robert-Steiger-Straße 5, 86381 Krumbach 
 

nur nach telefonischer Vereinbarung unter Tel.-Nr. 08221/95-204 
 

Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege 
Kreislehrgarten in Krumbach, Mindelheimer Straße 71, Tel.-Nr. 08282/7862 
 

Mittwoch, 04.03.2026 und  
Mittwoch, 18.03.2026 jeweils von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
 

Az. 016-2/2 
Günzburg, 19.02.2026 
 

 

Nr. 25 
 

Sprechtage des Pflegestützpunktes Landkreis Günzburg 
 

Der Pflegestützpunkt im Landkreis Günzburg bietet regelmäßig monatlich eine kostenlose Pflegeberatung an. Die 
Sprechtage finden wie folgt statt: 
 

- in Burgau 
am Dienstag, 31. März 2026, von 14.00 – 16.00 Uhr 
im Krankenpflegeverein Burgau, Bleichstraße 18, 89331 Burgau 
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- in Ichenhausen 
am Donnerstag, 12. März 2026, von 14.00 – 16.00 Uhr 
im Rathaus Ichenhausen (Neubau), Heinrich-Sinz-Straße 16, 89335 Ichenhausen 

 
- in Krumbach 

am Freitag, 6. März 2026, von 9.00 – 12.00 Uhr 
in der Dienststelle Krumbach, Kreishaus, Robert-Steiger-Str. 5, 86381 Krumbach, Raum 08 EG 

 
- in Thannhausen 

am Mittwoch, 18. März 2026, von 14.00 – 16.00 Uhr 
im Rathaus Thannhausen, Edmund-Zimmermann-Straße 3, 86470 Thannhausen 

 
Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter der Telefonnummer 08221 / 95 461 oder per E-Mail unter:  
pflegestuetzpunkt@landkreis-guenzburg.de . 
 
 
Az. 
Günzburg, 19.02.2026 
 

 
Bekanntmachungen anderer Behörden 
 
Nr. 26 
 
Außensprechtag des Bezirks Schwaben 
Kostenlose Beratung über finanzielle Hilfen 
 
Der Bezirk Schwaben bietet einmal im Monat eine kostenlose Beratung in Fragen der Hilfe zur Pflege und der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Menschen an. Unter „Hilfe zur Pflege“ versteht man die finanzielle Hilfe für pflegebe-
dürftige Menschen, die in stationären Pflegeheimen leben oder in ein solches aufgenommen werden sollen. 
 
Die Eingliederungshilfe umfasst ein breites Spektrum an Leistungen für Kleinkinder bis zu Senioren, von Frühförde-
rung über Hilfen in der Arbeitswelt bis hin zum ambulant betreuten Wohnen oder dem Aufenthalt in einem Heim. 
 
Der nächste Sprechtag findet  
 

- in Günzburg 
entfällt 
 

- in Krumbach 
am Mittwoch, 18. März 2026, von 9.00 – 13.00 Uhr im Kreishaus Krumbach, Raum 8 EG,  
Robert-Steiger-Straße 3, 86381 Krumbach 

 
statt.  
 
Eine Terminabsprache ist möglich unter Tel.-Nr. 0821/3101-216 (Frau Grimm) oder unter der E-Mail  
beratungsstelle@bezirk-schwaben.de . 
 
 
Augsburg, 19.02.2026 
Bezirk Schwaben, Pressestelle 
 

 
Nr. 27 
 
Sprechtag des Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbundes e. V. 
 
Der Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e. V., Bezirksgruppe Schwaben-Augsburg, hält regelmäßig einen 
Sprechtag im Landratsamt Günzburg ab. Der nächste Sprechtag findet 
 

- am Mittwoch, 4. März 2026, von 10.30 – 13.00 Uhr 
im Landratsamt Günzburg, Dienststelle Dillinger Straße 21, 89312 Günzburg, Zi.-Nr. 0.30 
(Herr Bayer) 

 
statt. 
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Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter der Telefonnummer 08221 / 95 461 oder per E-Mail unter:  
pflegestuetzpunkt@landkreis-guenzburg.de . 
 
 
Günzburg, 19.02.2026 
Bayer. Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. 
Bezirksgruppe Schwaben-Augsburg  
 

 
Nr. 28 
 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Digitale Schulen Landkreis Günzburg 
 
Die nächste öffentliche Verbandsversammlung des Zweckverbandes Digitale Schulen Landkreis Günzburg 
findet am Mittwoch, den 25.02.2026 um 09:00 Uhr Rathaus Ichenhausen, Sitzungssaal statt. 
 

TAGESORDNUNG 
 
1. Begrüßung 
2. Bekanntgaben aus vorhergegangenen nichtöffentlichen Sitzungen 
3. Sachstandsbericht Zweckverband 
4. Feststellung der Jahresrechnung 2024 
5. Entlastung nach Art. 102 Abs. 3 der Gemeindeordnung - Haushaltsjahr 2024 
6. Bekanntgabe des Jahresrechnungsergebnisses des Jahres 2025 
7. Verlängerung der Förderrichtlinie SchulMobE und neue Entscheidung von Gemeinde-/Städtetag zu  

Lehrergeräten 
8. Kurzübersicht zu den neuen Förderungen/Zuweisungen ab 2027 
9. Haushaltssatzung für das Jahr 2026 mit Haushaltsplan und Finanzplan 
10. Verschiedenes 

 
Im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet ein nichtöffentlicher Teil statt. 
 
 
Ichenhausen, den 17.02.2026 
 
Bühler Tobias 
Vorsitzender Zweckverband Digitale Schulen Landkreis Günzburg 
 

 

Nr. 29 
 

Haushaltssatzung des Schulverbandes Thannhausen Landkreis Günzburg für das Haushaltsjahr 2026 
 

I. 
 

Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes -BaySchFG-, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der 
Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Thannhausen folgende Haushaltssatzung: 
 

 
§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 

im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 1.683.700,00 € 
 
und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit je     16.016.200,00 €. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 9.650.600 € vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 10.080.000 € festgesetzt. 
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§ 4 
 

(1)  Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.103.900,00 € festgesetzt und nach der Zahl der 
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01.10.2025 auf 338 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 3.265,98 € festgesetzt. 
 

(2) Investitionsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 2.000.000,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitglieder   des Schulverbandes umgelegt.  

 

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2025 
auf 338 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Investitionsumlage wird je Schüler auf 5.917,16 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2026 in Kraft. 
 
 

Thannhausen, 12.02.2026 
Schulverband Thannhausen 
 

Alois Held 
Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 

Das Landratsamt Günzburg hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung geprüft und mit Schreiben vom 
06.02.2026, Nr. 20 Az. 9412.0, festgestellt, dass genehmigungspflichtige Teile vorliegen (Art. 67 und 71 GO i.V.m. 
Art. 9 BaySchFG und Art. 40 Abs. 1 KommZG). 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen weiteren Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO für die ge-
samte Zeit ihrer Wirksamkeit bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen, Edm.-Zimmermann-Str. 3, 86470 Thannhausen, innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
 

Thannhausen, 12.02.2026 
Schulverband Thannhausen 
 

Alois Held 
Verbandsvorsitzender 
 

 
 

Dr. Hans Reichhart 
Landrat 
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